
Beschlussauszug
aus der

16. Sitzung der Gemeindevertretung Mellenthin 
vom 19.12.2022

Top 6 Satzungsbeschluss für die 2. Ergänzung und 1. Änderung der 
Klarstellungssatzung mit Ergänzungen für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Dewichow für Teilflächen der Flurstücke 
284 und 285/1 der Flur 1 der Gemeinde Mellenthin

Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der 2. Ergänzung und 1. Änderung der Klarstellungssatzung mit 
Ergänzungen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Dewichow der Gemeinde 
Mellenthin umfasst die nachfolgend aufgeführten Flächen:

Gemarkung Dewichow
Flur 1
Flurstücke 284 teilweise (2. Ergänzung) und 

285/1teilweise (1. Änderung)
Fläche rd. 2.405 m²

Das Plangebiet befindet sich am südöstlichen Ortsrand. 
Es wird im Norden durch die Grüne Trift (Straße nach Balm) und sich anschließende 
straßenbegleitende Wohnbebauung, im Osten und Süden durch landwirtschaftliche 
Nutzflächen sowie im Westen durch Wohnbebauung begrenzt.

Bei dem Ergänzungsgebiet (Flurstück 284 teilweise) handelt es sich um eine unbe-
baute Hoffläche, die der westlich auf dem Flurstück 285/1 vorhandenen Wohnbebau-
ung zugehörig ist. Die Freiflächen sind durch intensiv gepflegte Rasenflächen und 
vereinzelte Gehölzbestände gekennzeichnet.
Das Änderungsgebiet (Flurstück 285/1 teilweise) wurde in den Geltungsbereich ein-
bezogen, um den zulässigen Zufahrtsbereich zur Ergänzungsfläche festzulegen.



1.
Die Stellungnahmen der Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange und der 
Nachbargemeinden hat die Gemeindevertretung Mellenthin am 19.12.2022 geprüft. 
Die eingegangenen Hinweise und Anregungen wurden beachtet.
Nicht berücksichtigte Stellungnahmen liegen nicht vor.

2. 
Aufgrund des § 34 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.04.2022 (BGBl. I S. 674), nach § 86 der Landes-
bauordnung M -V (LBauO MV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10.2015 
(GVOBl. M-V, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.06.2021 (GVOBl. M-V S. 
1033), und § 11 Abs. 3 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bun-
desnaturschutzgesetz -BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I S. 3908), beschließt die Ge-
meindevertretung Mellenthin die 2. Ergänzung und 1. Änderung der Klarstellungssat-
zung mit Ergänzungen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Dewichow der 
Gemeinde Mellenthin, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem   Text (Teil 
B), als Satzung.

3.
Die Begründung wird gebilligt.

4.
Die Bürgermeisterin wird beauftragt, die 2. Ergänzung und 1. Änderung der Klarstel-
lungssatzung mit Ergänzungen für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Dewi-
chow der Gemeinde Mellenthin alsdann ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist auch 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und 



über den Inhalt Auskunft verlangt werden kann.
Abstimmungsergebnis:

Anwesende Mitglieder Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen
4 4 0 0

Es waren keine Gremiumsmitglieder aufgrund des § 24 Abs. 1 KV M-V von der Beratung und Abstimmung ausge-
schlossen.
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